
in- einen bereits abgeschlossenen Zivilprozeß. Nachdem ein 
Trecker, dessen Eigentum zwischen zwei Parteien streitig ge
wesen war, in gleichlautenden Entscheidungen des ersten 
und des Oberlandesgerichts in der Berufungsinstanz einer 
der Parteien zugesprodten worden war, „erschienen bei mir 
vier Herren, die sich... als sog. • Hauptinstrukteure der Na
tionalen Front und der 4. als Krim.-Angestellter aus Kyritz 
auswiesen. . .  Sie behaupteten, der Rechtsstreit. . .  sei falsch 
entschieden . . .  der Trecker gehöre weder dem einen noch 
dem anderen, sondern müsse der Gemeinde zur Verfügung 
gestellt werden . . .  sie verlangten von mir eine Aufhebung 
des Urteil, und zwar sofort. Dabei fielen unmißverständliche 
Äußerungen. . . .  Unter dem erpresserischen Druck der An
tragstellung . . .  bog ich dann die Sache dahin ab, daß zwar 
nicht die beiden rechtskräftigen Urteile aufgehoben wurden, 
sondern der Trecker nur bis zur Entscheidung des Ministe
riums vorläufig für die Gemeinde sichergestellt wurde".
Als Reinidee in seiner Eigenschaft als Amtsrichter eine un
gerechtfertigte Verhaftung durch die LKK nach eingehenden 
Ermittlungen aufhob, schlug die Freilassung „in Potsdam 
offenbar wie eine Bombe ein und schon kurze Zeit darauf 
erschienen auf dem Amtsgericht wiederum Vertreter der LKK 
und verlangten die Wiederinhaftnahme des Beschuldigten". 
Reinidee, der von dritter Seite unterrichtet wurde, daß er 
gefährdet sei, zog es vor, „um einer Verhaftung zu entgehen, 
die Zone zu verlassen".

Dirigierter Prozeßablauf
Der mit der Wahrnehmung der Geschäfte des Oberstaats
anwaltes von Potsdam beauftragte Dr. Hans-Joachim Matthes 
schildert in seiner Zeugenaussage, wie vor der Verhandlung 
gegen den Bankier Hechler, dem ein Wirtschaftsverbrechen 
zur Last gelegt wurde, auf Veranlassung des Referenten für 
Justiz in der Landesleitung der SED, Erich Frick, eine Be
sprechung im Dienstzimmer des Oberstaatsanwalts stattfand. 
An dieser Besprechung nahmen neben Herrn Frick, der die 
Belange der SED vertrat, der Vorsitzende der über den An
geklagten Hechler am kommenden Tage entscheidenden Straf
kammer teil, außerdem die beisitzende Richterin sowie zwei 
Staatsanwälte, der für den Prozeß geladene „unparteiische" 
Sachverständige und die Vertreter des Wirtschaftsministeri
ums des Landes Brandenburg in dessen Eigenschaft als amt
lich zugelassener Nebenkläger. „Die Anwesenden waren von 
vornherein einmütig der Ansicht, daß die von dem Vertreter 
der SED, Frick, geforderte Strafe für Hechler durchaus ange
messen wäre." Ferner wurde die Durchführung der Haupt
verhandlung in allen Einzelheiten festgelegt, „um irgend
welche Pannen von vorn herein auszuschließen". So wurden 
die an Hechler zu stellenden Fragen festgelegt und be
sprochen, wie die Staatsanwälte auf die vermuteten Ant
worten zu reagieren hätten. „Somit ergab sich, daß der Pro
zeß gegen Hechler am 27. 4. 1950 genau nach Wunsch und 
Weisung der SED durchgeführt wurde und die Hauptver
handlung nur eine Farce war, weil das Urteil bereits schon 
gesprochen war, bevor der Angeklagte überhaupt zu Wort 
gekommen war."

In diesem Sinn ist es also zu verstehen, wenn das sowjet
zonale Justizministerium in der bereits oben erwähnten Rund
verfügung Nr. 105/50 vom 10.8.50 die Praxis des Obersten 
Gerichts ajs vorbildlich hervorhebt. Unter Hinweis auf einen 
Fall heißt es: „Das Gericht hat bei allen Angeklagten ent
sprechend den sorgfältig abgewogenen Anträgen des General
staatsanwalts entschieden." Dies bedeutet nichts anderes, als 
daß beim Obersten Gericht genau dieselbe Praxis wie in 
Potsdam im Fall Hechler, also eine vorherige Absprache und 
Festlegung des Prozeßverlaufs, mit Erfolg angewendet wurde.

Todesstrafe nach Befehl ausgesprochen

Der Verteidiger des zu 15 Jahren Zuchthaus verurteilten 
Oberschülers Hermann Joseph Flade, Dr. Johannes Bohl
mann, erklärt in seiner Zeugenaussage, daß der Leiter des 
SSD, Gutsche, das in der ersten Instanz „auf Todesstrafe 
ergangene Urteil befohlen hat. Dies erfuhr ich am 27. 1. 1951. 
An diesem Tage befahl mich Herr Gutsche in seine Dienst
stelle und eröffnete mir, er habe die politischen Folgen eines 
Todesurteils gegen Flade nicht gebührend berücksichtigt, er 
könne deshalb ein solches Urteil nicht mehr halten und habe 
mit dem Vorsitzenden des Revisionssenats, Herrn Pogor- 
schelsky, Termin zur Verhandlung über die von mir eingelegte 
Revision bereits auf Montag, den 29. Januar 1951, anbe
raumt . . .  Mir lag daran, die jetzige Ansicht des Herrn Gut
sche über das neue Strafmaß zu erfahren. Aus diesem Grunde 
brachte ich das Gespräch auf diese Frage. Herr Gutsche 
meinte, eine lebenslängliche Freiheitsstrafe käme auch nicht 
infrage, da sie einem Todesurteil gleichstehe, bliebe also 
nur das Höchstmaß der zeitigen Zuchthausstrafe übrig".
Das Revisionsurteil lautete tatsächlich auf 15 Jahre Zucht
haus. „Dies ist ein Beweis dafür", erklärt Bohlmann, „daß 
auch dieses Urteil von Herrn Gutsche dirigiert worden ist." 
Im Gegensatz zu diesen durch Urkunden und Zeugen be
wiesenen Fällen der Praxis, aus denen einwandfrei ersehen 
werden kann, wie in der Sowjetzone die richterliche Unab
hängigkeit beseitigt ist, zieht man sich in den amtlichen 
sowjetzonalen Stellen auf die Verfassungsbestimmung von 
der Unabhängigkeit der Richter dann zurück, wenn das Ver
langen gestellt wird, etwas zugunsten eines Beschuldigten 
oder Angeklagten zu tun. Ein unter dem Aktenzeichen 
Vs Zi/Dö von dem Abteilungsleiter Thaler aus der Präsidial
kanzlei des sowjetzonalen Staatspräsidenten unterschriebenes 
Schreiben lehnt mit folgender Begründung ab, etwas zu
gunsten eines Angeklagten zu veranlassen: „Der Präsident 
. . .  kann nach den gesetzlichen Bestimmungen in ein schwe
bendes Verfahren nicht eingreifen. Die Aufhebung des Haft
befehls kann der Präsident der Republik gleichfalls nicht ver
anlassen. Gemäß Artikel 127 der Verfassung . . .  sind die 
Richter in ihren Entscheidungen nur an die Verfassung und 
an das Gesetz gebunden."
Daß sie an Weisungen der LKK und ZKK gebunden sind, 
daß Urteile vor der Verhandlung bereits feststehen und der 
Prozeß nur noch eine Komödie ist, wie es die Zeugenaus
sagen bestätigen, das verschweigt dieses Schreiben aus der 
Präsidialkanzlei in Berlin-Niederschönhausen, Ossietzkystraße.
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